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Alles Klar?
ENTGELTABRECHNUNG

 Abrechnung aus Sicht des ARBEITNEHMERS

 Bruttoentgelt
– Steuerabzüge
– Sozialversicherungsabzüge

= Nettoentgelt

 Abzüge

Steuer abzüge: Die Höhe der Steuerabzüge  
ist abhängig von:

Sozialversicherungs abzüge:

• Lohnsteuer
• Solidaritäts

zuschlag
• Kirchensteuer

• der Höhe des Bruttoentgelts
• der Steuerklasse  

(I, II, III, IV, V oder VI)
• dem Kinderfreibetrag
• der Religionszugehörigkeit

• Krankenversicherung
• Pflegeversicherung
• Rentenversicherung
• Arbeitslosenversicherung

 Abrechnung aus Sicht des ARBEITGEBERS

 Entgelt für geleistete Arbeit (Direktentgelt)
+ Vergütung arbeitsfreier Tage/Sonderzahlungen

= Bruttoentgelt
+ Personalzusatzkosten

= Arbeitskosten

BUCHHALTERISCHE ERFASSUNG DES PERSONALAUFWANDS

 Schritt 1 Buchungssätze zur Erfassung des gesamten  
Personalaufwands mit Auszahlung per Banküberweisung:

6200 LG Bruttoverdienst an 2800 BK Nettoverdienst
   4830 VFA einbehaltene Steuern
   4840 VSV AN-Anteil SoV

6400 AGASV AG-Anteil SoV an 4840 VSV AG-Anteil SoV

 Schritt 2 Buchungssatz für die Banküberweisung der einbehaltenen  
Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkasse:

4840 VSV AN+AG-Anteil SoV an 2800 BK AN+AG-Anteil SoV

 Schritt 3 Buchungssatz für die Banküberweisung der einbehaltenen  
Steuern an das Finanzamt:

4830 VFA einbehaltene Steuern an 2800 BK einbehaltene Steuern
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UNTERNEHMERLOHN

 Angemessener Unternehmerlohn

... marktüblicher Gehälter  
von Führungskräften in  
Kapitalgesellschaften

... der privaten  
Lebenshaltungskosten  

als Mindestanteil

... eines Zinsbetrages für den im 
Unternehmen belassenen Gewinn 

(Eigenkapitalzins)

... einer Risikoprämie  
als Ausgleich für die  

unternehmerische Tätigkeit

Einzelunternehmer  
erhält Gewinnanteil unter  

Berücksichtigung ...

Unternehmerlohn als Kostenbestandteil der Verkaufskalkulation  
(kalkulatorischer Unternehmerlohn)

Privatentnahmen  
möglich!

 Gewinn
– Unternehmerlohn
– Eigenkapitalzins
– Risikoprämie
= Eigentlicher Gewinn

 Privatentnahmen und Privateinlagen

Privatentnahmen Privateinlagen

z. B.:
3001 P Betrag an 2800 BK Betrag 

Beispiele:
• Überweisungen für Privatzwecke über 

das Geschäftsbankkonto
• Entnahmen aus der Geschäftskasse
• Spendenzahlungen
• Bezahlung der Einkommen, Kirchen

steuer des Unternehmers

•  Geldeinlagen  
aus einer Erbschaft  
oder einem Gewinnspiel:

z. B.: 
2880 KA Betrag an 3001 P Betrag

• Sacheinlagen,  
PKW, Grundstück, etc.:

z. B.: 
0840 FP Betrag an 3001 P Betrag

Beachte:
• Privatvorgänge sind erfolgsneutral
• die Umsatzsteuer wird nicht gebucht

 Abschluss des Privatkontos

Entnahmen < Einlagen Entnahmen > Einlagen

3001 P Saldo an 3000 EK Saldo 3000 EK Saldo an 3001 P Saldo


